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In ben Sommermonaten ber Sanbwirt oon früh morgen?
biâ fpät abenb? in ben fRiemen liegen muff, oietfach
meit über 12 ©tunben ijinau?, roätjrenb bie inbuftrieUen
unb gewerblichen Arbeiter noch bei fchönfter $age§hetle
feiern fönnen. Sie menigen SBintermonate, in benen
ber Sanbroirt weniger tntenfio tn Slnfprucl) genommen,
bemtodE) aber immer befdfjäftigt ift, gleiten biefe Kluft
nicht au§. Sarum fetjen ftc£j ber ftrengen Sachführung
be? gabrifgefetje? in länbtidfjen ©ebieten fo gemaltige
©djroterigfetten entgegen. Sie inbuftrietlen unb gewerb*
liefen Arbeiter felbft finb tief oon bem ©efüfjl ergriffen,
baff ba etwa? nicht tn Drbnung fei, unb irbeit?jeitoer=
längerungen werben barum feine?weg§ nur oon Se=

trieb?inl>abern, fonbern audi) oon ben Arbeitern — unb
gewöhnlich fämtttdjen eine? Setriebe? — oerlangt. Ser
gerablinig benfenbe Seil be? ©chweijeroolfe? wirb e?

nicht begreifen, baff man Arbeiter, bie erfläten, ohne
Überanftrengung norf) etwa? länger arbeiten gu fönnen,
opn ©efefce? wegen baran nerhinbert. Sie? um fo
weniger, al? bie SRotroenbigfeit einer oerme^rten
2lrbeit?leiftung jur ©rljaltung unferer nationalen roirt»
fchaftlicijen Stellung jebem Sürger in bie Singen fpringen
mufj.

Siel ift e? nun nicht, wa? un? bie fReoifton be?
Slrtifel 41 be? gabrifgefetse? bringen wirb; aber e? ift
immerbin fo otel, un? in ber Krifengett ben bringenbften
Slnforberungen fRedhnung tragen gu fönnen. Unb wem
fommt benn legten ©nbe? biefe fReoifion gugute ©ewifj
tn ber fpauptfache bem Sobnarbeiter, ber fich bamit bie

Sermebrung ber 2lrbeit?gelegenbeit fiebert, inbem burdb
eine etweldbe ^jerabfetjung ber fßrobuftion?foften bie £>er=

einnähme au?länbifdber unb inlänbifdber Aufträge fteigt,
unb er felbft oon ber Serbilligung ebenfall? profitiert.

Sie Slbftimmung oom 17. gebruar bürfte ben Se=
wei? bafür erbringen, bafj folc|e ©rwägungen audi
oon ber Slrbeiterfchaft nic^t oon ber fpanb gewiefen
werben unb auch fie ernft erfaßt, wa? ftdb Pr Stunbe
bem ©dbweijeroolf im ©ebiete ber Slrbeitêgeit an 9t o t »

wenbigfeiten bireft aufbrängt.

Sic nette ®erorbuunn tetreffenb ba$

^Bobnitngsamt in iier Stabt 6t. Sailen.
(Sîorrefponbetij.)

Ueberau ba, wo bie ©gefutiüen ber Stäbteüerwal»
tungen fidb anfeinden, fich mit bem 2Bohnung?wefen unb
ben äBobnung?öerbältniffen in intenfiüer unb grünb»
lidber äBeife, gepaart mit Siebe unb Serftänbni?
für bie Siöten be? Salle?, iljre lufmerffamfeit gugu»
menben, fommen fie bagu, befonbere ©tnrichtungen gu
fd&affen, bie fich mit biefem lebenswichtigen gmèig ber
gttrforge unb ber SolfSwoljlfaljrt gu befafjen haben.
Sa? nächfte, wa? in biefen großem unb fleinern ©täbten
eingerichtet wirb, ift in ber Segel ein gut funftionierenber
SBohnung?nachmei?, b. h- eine amtliche, unparteiifche
Stelle, bei welcher bie Sermieter frei merbenbe 2Boh=

nungen anmelben fönnen, unb ber Éîieter fich über bor»
hanbene Sßohnungen erfunbigen unb bie für i|n paffenbe
auSfudljen fann. Siefe (Einrichtung leiftet, richtig ge=

leitet unb berwaltet, für beibe Seite unfehlbare Sienfte,
unb wo fie einmal funftioniert, mid man fie nicht mehr
miffen.

Slu? bem amtlichen 3Sohnung?na<hwei? ergeben fich
bann aber für ba? Stmt Oon» felbft weitere Slrbeiten
unb Pflichten, bie e? gu einem fegenSreichen SBohlfahrt?-
inftitut erheben fönnen, fofern man bor bem StuSbau

nicht gurûcffchrecît. SU? folche finb gu nennen, bie

SÖDhnung?aufficht, begw. SGßohnungSinfpeftion, unb bie

gührung einer genauen SBohnung?ftatiftif.

Sem ©emeinberate ber ©tabt St. ©allen lag gur
Seratung in feiner ©i|ung bom 8. Januar eine folche
neue Serorbnung für ba? bereit? beftehenbe SSBohnung?»

amt bor. Sebft einigen begrüfsenSmerten Steuerungen
bejwecfte bie neue Serorbnung bor ädern bie 3"°
fammenfaffung ber au? ber $eit bor ber ©tabtber»
fchmeljung herrüljrenben unb immer noch in Kraft be*

ftehenberi 3 berfchiebenen unb gum Seil bon einanber
abweichenben Serorbnungen. ©ie fanb bei einem Seil
be? State? feine gute Slufnahme. SEßie immer bei allen
berartigen Steuerungen fühlt fich ber §au?befifcer in
feinen Stechten burch folche Serorbnungen eingefdhränft,
im ©runbe genommen entfehieben mit Unrecht. SBer

feine SSohnungen, bie er gur Sermietung anbietet in
gutem fjuftanbe erhält, auch nicht glaubt, au? jebem
Schlupf eine menfdhliche SBohnung machen gu müffen,
unb wer feine muchetifchen SJÎietginfe beabftçhtigt, ber
muh eine folche Serorbnung begrüben, auf jeben gaH
wirb er mit biefer nie in Konflift fommen. ®ie
ffltehrheit be? State? ftetlte fich auf biefen ©tanbpunft,
unb in ber ©chluhabftimmung würbe bie hart umftrittene
Serorbnung angenommen. 2Ba? enthält biefe nun:

3n Slrt. 1 wirb gefagt, bah ba? SBohnung?amt ein

3weig be? ftäbtifchen Sanität?wefen? fei unb unter ber

SluffidÜ ber SoltjeiPerwaltung ftefje. 3n Slrt. 2 würben
bie Obliegenheiten be? Slmte? wie folgt umfehrieben:
3Sohnung?nachwei?, 2Bohnung?ftatiftif, 2Bohnung?auf=
ficht unb weitere ihm bom Stabtrat gugewiefene Slrbeiten
unb gule|t bie Pflicht, ber Sebölferung beim IDtteten,
unb Sennteten bon SBohnungen 2C. behilflich gu fein.

Slrt. 4, ber am meiften angefochten war, führt al?
Steuerung, bie obligatorifche Sin» unb Slbmelbepflicht ein.
®er Sermieter hat innert 7 Sagen, nachbem ihm eine

SBohnung gefünbigt worben ift, ober wenn SBohnungen
in Steu* ober Umbauten begug?bereit werben, bie?
bem SBohnung?amt münbtich ober fchriftlich auf amt»
lichem gormular gu melben. gnnert 2 Sagen ift ba?
Stmt gu berftänbigen, wenn bie SBohnung bermietet
worben ift. Sa? Slmt beforgt feine Slrbeit für alle
Senüger foftenlo?.

Slrt. 6 fdpibt bem Slmte bie gührung genauer
Kontrollen, bie monatliche Seröffentlitfjung einer ftati»
ftifchen Ueberfidht über bie Sermittlung?tätigfeit unb
eine allgemeine ©tatiftif, bie jebergeit einen Ueberblicf
über ben Stanb be? 2Bohnung?marfte? unb bie ©e*

fialtung ber SWietpreife ermöglicht, bor.'
Sie Slrt. 7 unb 8 beftimmen, bah &er Stufficht be?

2Bohnung?amte? begw. be? SBohnung?=gnfpeftor? unter»
fteltt ftnb: Stile bermietbaren SBohnungen, bie SBohn»

unb Schlafräume, bie bon Sienft» ober Slrbeitgebern
ihren Sienftboten, Sehrlingen, Slngefteûten ober Strbei»

tern gugewiefen werben, bie Schlafgängereien unb

SOtaffenquartiere, für beren Setrieb übrigen? bie Semifli»

gung be? Slmte? nötig ift. Sie gnfpeftion hat fich 3"
erftreefen auf bie hhgtenifche unöfeuerpoligeilicheSefchaffen»
heil, fowie auf bie Slrt ber Senü|ung bon SBohn» unb

Schlafräumen, ferner bon ben bagu gehörenben Küchen,

Stborten, Slrbeit?räumen, Zugängen, §öfen jc.
Söte bie SBohnungen im allgemeinen befchaffen fein

fotlen, fagen bie Slrt. 9 unb 10.
'
Sit? SBoïjn» unb Schlaf»

räume fowie al? Küchen bürfen nur folche fftäume be»

nü§t werben, bie gu biefem 3mede baupotigeilich gene|»

migt worben finb. gür bie Senü|ung bon Schlaf»
räumen gilt al? IRegel, bah auf gebe batin untergebrachte
Serfon wenigften? ein Suftraum bon 10 m" fallen fou.

Stenn Schlafräume al? Sirbeit?räume benü|t werben,

erhöht fich biefe? SRinbeftmah auf 15 m". Slü. H
orbnet bie Snfpeftionen unb beftimmt, bah ^""e fug-

„Schnüffelei" getrieben werben, fott. gnfpeftionen finben

auf Serlangen, nach eingegangenen Klagen, ober, wenn
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in den Sommermonaten der Landwirt von früh morgens
bis spät abends in den Riemen liegen muß. vielfach
weit über 12 Stunden hinaus, während die industriellen
und gewerblichen Arbeiter noch bei schönster Tageshelle
feiern können. Die wenigen Wintermonate, in denen
der Landwirt weniger intensiv in Anspruch genommen,
dennoch aber immer beschäftigt ist, gleichen diese Kluft
nicht aus. Darum setzen sich der strengen Durchführung
des Fabrikgesetzes in ländlichen Gebieten so gewaltige
Schwierigketten entgegen. Die industriellen und gewerb-
lichen Arbeiter selbst sind tief von dem Gefühl ergriffen,
daß da etwas nicht in Ordnung sei, und Arbeitszeitver-
längerungen werden darum keineswegs nur von Be-
triebsinhabern, sondern auch von den Arbeitern — und
gewöhnlich sämtlichen eines Betriebes — verlangt. Der
geradlinig denkende Teil des Schweizervolkes wird es

nicht begreifen, daß man Arbeiter, die erklären, ohne
Überanstrengung noch etwas länger arbeiten zu können,
von Gesetzes wegen daran verhindert. Dies um so

weniger, als die Notwendigkeit einer vermehrten
Arbeitsleistung zur Erhaltung unserer nationalen wirt-
schaftlichen Stellung jedem Bürger in die Augen springen
muß.

Viel ist es nun nicht, was uns die Revision des
Artikel 41 des Fabrikgesetzes bringen wird; aber es ist
immerhin so viel, uns in der Krisenzeit den dringendsten
Anforderungen Rechnung tragen zu können. Und wem
kommt denn letzten Endes diese Revision zugute? Gewiß
in der Hauptsache dem Lohnarbeiter, der sich damit die

Vermehrung der Arbeitsgelegenheit sichert, indem durch
eine etwelche Herabsetzung der Produktionskosten die Her-
einnähme ausländischer und inländischer Aufträge steigt,
und er selbst von der Verbilligung ebenfalls profitiert.

Die Abstimmung vom 17. Februar dürfte den Be-
weis dafür erbringen, daß solche Erwägungen auch
von der Arbeiterschaft nicht von der Hand gewiesen
werden und auch sie ernst erfaßt, was sich zur Stunde
dem Schweizervolk im Gebiete der Arbeitszeit an Not-
wendigkeiten direkt aufdrängt.

Me mue Vernimm betreffend das

WohaiW« in der Stadt St. Gallen.
(Korrespondenz.)

Ueberall da, wo die Exekutiven der Städteverwal-
tungen sich anschicken, sich mit dem Wohnungswesen und
den Wohnungsverhältnissen in intensiver und gründ-
licher Weise, gepaart mit Liebe und Verständnis
für die Nöten des Volkes, ihre Aufmerksamkeit zuzu-
wenden, kommen sie dazu, besondere Einrichtungen Zu
schaffen, die sich mit diesem lebenswichtigen Zweig der
Fürsorge und der Volkswohlfahrt zu befassen haben.
Das nächste, was in diesen größern und kleinern Städten
eingerichtet wird, ist in der Regel ein gut funktionierender
Wohnungsnachweis, d. h. eine amtliche, unparteiische
Stelle, bei welcher die Vermieter frei werdende Woh-
nungen anmelden können, und der Mieter sich über vor-
handene Wohnungen erkundigen und die für ihn passende
aussuchen kann. Diese Einrichtung leistet, richtig ge-
leitet und verwaltet, für beide Teile unschätzbare Dienste,
und wo sie einmal funktioniert, will man sie nicht mehr
missen.

Aus dem amtlichen Wohnungsnachweis ergeben sich

dann aber für das Amt von-selbst weitere Arbeiten
und Pflichten, die es zu einem segensreichen Wohlfahrts-
institut erheben können, sofern man vor dem Ausbau
nicht zurückschreckt. Als solche sind zu nennen, die

Wohnungsaufsicht, bezw. Wohnungsinspektion, und die

Führung einer genauen Wohnungsstatistik.

Dem Gemeinderate der Stadt St. Gallen lag zur
Beratung in seiner Sitzung vom 8. Januar eine solche

neue Verordnung für das bereits bestehende Wohnungs-
amt vor. Nebst einigen begrüßenswerten Neuerungen
bezweckte die neue Verordnung vor allem die Zu-
sammenfassung der aus der Zeit vor der Stadtver-
schmelzung herrührenden und immer noch in Kraft be-

stehenden 3 verschiedenen und zum Teil von einander
abweichenden Verordnungen. Sie fand bei einem Teil
des Rates keine gute Aufnahme. Wie immer bei allen
derartigen Neuerungen fühlt sich der Hausbesitzer in
seinen Rechten durch solche Verordnungen eingeschränkt,
im Grunde genommen entschieden mit Unrecht. Wer
seine Wohnungen, die er zur Vermietung anbietet in
gutem Zustande erhält, auch nicht glaubt, aus jedem
Schlupf eine menschliche Wohnung machen zu müssen,
und wer keine wucherischen Mietzinse beabsichtigt, der
muß eine solche Verordnung begrüßen, auf jeden Fall
wird er mit dieser nie in Konflikt kommen. Die
Mehrheit des Rates stellte sich auf diesen Standpunkt,
und in der Schlußabstimmung wurde die hart umstrittene
Verordnung angenommen. Was enthält diese nun:

In Art. 1 wird gesagt, daß das Wohnungsamt ein

Zweig des städtischen Sanitätswesens sei und unter der

Aufsicht der Polizeiverwaltung stehe. In Art. 2 wurden
die Obliegenheiten des Amtes wie folgt umschrieben:
Wohnungsnachweis, Wohnungsstatistik, Wohnungsauf-
ficht und weitere ihm vom Stadtrat zugewiesene Arbeiten
und zuletzt die Pflicht, der Bevölkerung beim Mieten,
und Vermieten von Wohnungen :c. behilflich zu sein.

Art. 4, der am meisten angefochten war, führt als
Neuerung, die obligatorische An- und Abmeldepflicht ein.
Der Vermieter hat innert 7 Tagen, nachdem ihm eine

Wohnung gekündigt worden ist, oder wenn Wohnungen
in Neu- oder Umbauten bezugsbereit werden, dies
dem Wohnungsamt mündlich oder schriftlich aus amt-
lichem Formular zu melden. Innert 2 Tagen ist das
Amt zu verständigen, wenn die Wohnung vermietet
worden ist. Das Amt besorgt seine Arbeit für alle
Benützer kostenlos.

Art. 6 schreibt dem Amte die Führung genauer
Kontrollen, die monatliche Veröffentlichung einer stati-
stischen Uebersicht über die Vermittlungstätigkeit und
eine allgemeine Statistik, die jederzeit einen Ueberblick
über den Stand des Wohnungsmarktes und die Ge-

staltung der Mietpreise ermöglicht, vor.
Die Art. 7 und 8 bestimmen, daß der Aufsicht des

Wohnungsamtes bezw. des Wohnungs-Jnspektors unter-
stellt sind: Alle vermietbaren Wohnungen, die Wohn-
und Schlafräume, die von Dienst- oder Arbeitgebern
ihren Dienstboten, Lehrlingen, Angestellten oder Arbei-
tern zugewiesen werden, die Schlafgängereien und

Massen quartiere, für deren Betrieb übrigens die Bewilli-
gung des Amtes nötig ist. Die Inspektion hat sich zu
erstrecken auf die hygienische und feuerpolizeiliche Beschaffen-
heit, sowie auf die Art der Benützung von Wohn- und

Schlafräumen, ferner von den dazu gehörenden Küchen,

Aborten, Arbeitsräumen, Zugängen, Höfen ?c.

Wie die Wohnungen im allgemeinen beschaffen sein

sollen, sagen die Art. 9 und 10. Als Wohn- und Schlaf-
räume sowie als Küchen dürfen nur solche Räume be-

nützt werden, die zu diesem Zwecke baupolizeilich geneh-

migt worden sind. Für die Benützung von Schlaf-
räumen gilt als Regel, daß auf jede darin untergebrachte
Person wenigstens ein Luftraum von 10 fallen soll.

Wenn Schlafräume als Ärbeitsräume benützt werden,

erhöht sich dieses Mindestmaß aus 15 m^. Art. H
ordnet die Inspektionen und bestimmt, daß keine sog-

„Schnüffelei" getrieben werden, soll. Inspektionen finden

auf Verlangen, nach eingegangenen Klagen, oder wenn



31*. 48 fd&metj, Çftttbto.-aettttng („HWetfterMatt") 47S

Moderne Hoehlelstangs-Vollgatter
mit Kugellagerung, Friktionsvorschub und Walzentrieb

durch Ketten

A. MOLLER & C9
BRUGG

MASCHINENFABRIK UND EISENG1ESSEREI

ERSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK
FUR BIN BAU VON

SÄGEREI- UND HOLZ-
8EARBE1TUHGSMASCHINEN

o«o
GROSSES FABRIKLAGER

AUSSTELLUNGSLAGER IN ZURICH
UNTERER MÜHLESTEG 2

TELEPHON: BRUGG Nr. 25 • ZÜRICH: SELNAU 69.74
1547

Slngeidhen für bag Borïjanbenfein bon SDÎifjftânbert be=

fielen, fiatt, ©dhlafgängereien unb SDÎaffenquartiere füllen
bagegen regelmäßig je nach Umftänben audh gur Stacht»
Seit befidhtigt »erben.

Slrt. 12 »eifi bem SBohnungSinfpeftor bie fdhöne
Stufgabe gu, SJtißftänbe gunächft auf bem SBege ber
Belehrung gu befeitigen gu fitzen unb erft »enn auf
biefe SBeife nichts gu erretten ift, poligeiltet) eingu»
fdjreiten. 3"*" ©bluffe ftnb immerhin fdjatfe Bußen,
big auf ben Setrag bon Q?r. 300 für Üebertretungen
borgefeijen.

®te ©tabt ©t. ©allen tjat ftch bamit eine bon fort»
fchïittlidhem unb neuzeitlichem ©eifte getragene Serorb»
nung gegeben, bie entfliehen gute grüßte tragen »irb,
hanbelt eg fiel) bodh im ©runbe um nidEjtg anbereg, alg
um bie gürforge für bie ©efunbfjeit unb Slrbeitêfraft
beg Bolfeg, um bag SBoßlergehen ber gamilie, bie
Urgelle beg ©taateg. Stuf biefem ©ebiete fann nicht
leic|t gu biel getan »erben. (-r.)

3>ie ©efdjüftgleitung ber .«Üauftnämtif^ca SRtttel»
ftanösoeretiiigttng ber ©«h»eij (©ruppe ©anbei be§
©chmeigerifdhen ©emerbeoerbanbeg) trat SJlontag ben
H. Januar 1924, in Dtten gu einer ©ifeung gufammen.
kleben ©rlebigung einer umfangreichen £raftanbenlifie
»urbe befdjjloffen, auf ©übe gebruar ober Slnfang SJtärg
«ne ©elegtertenfonfereng einzuberufen, anläßlich »etiler
Midj Singehörige beg @ro§^anbeï§ unb ber ^nbuftrie
iwecfg Befpred|ung beg Borgeheng gu einer engeren
Sählungnahme eingelaben »erben follen.

JIa$$tellunfl$we$es.
©olothttnt.»la*toKale 3*buftrie= unb ©ewerbeauS»

in Dite*. Sie oereinigten Borfiänbe beg ®e=
werbeoereing unb beg ©anbelg» unb Qnbuftrleoeretng
" Dlten, roelche unter bem Borfih beg ©errn 3- Sliggti
«igten, befdhloffen, oon ber beabfidhtigten ©eroerbeaug»
Mitng für bag Qfahr 1924 abgufehen unb eine fanto»
JUe 3nbuftrie= unb ©emerbeaugfteltung für
°<8 3ahr 1926 in Sfagftdjt gu nehmen. ®ag Unter»

nehmen foil fo»eit möglich eine ooUjlänbige Schau ber
tnbuftrletlen unb gewerblichen Slrbeit beg Rantong ©olo»
thurn gur 2>arfiellung bringen. Um bag gu erreichen,
fotlen mit bem fantonalen ©anbelg» unb ^nbuftrieoer»
ein unb bem fantonalen ©eroerbeoerein Beziehungen an»

gefnüpft unb bie Borarbeiten an bie ©anb genommen
»erben. 3m »eitern »urbe befdhloffen, fiel) ber Unter»

fiütjung ber ^Regierung gu oerfichern.

Qerkebrswese«.
2>te Schweiger Bluftermeffe in Bafel ift eine offi»

gieH anerfannte Qnftitution, »eldhe auf gemeinnütziger
Bafig ber görberung beg Slbfatjeg fdhroetgerifdher fßro»
bufte bient.

3)ie üDteffe ift berufen, ben 3nlanb§abfat5 in »irf»
famfter SBetfe gu unterfingen. Slnberfettg foU fte audh
ben ©jportintereffen unferer 3nbuftrie unb unfereg ®e=
roerbeg btenen. ©in ©auptg»ecf befteht bartn, beftehenbe
©efdhäftgoetbinbungen gu erweitern unb neue Berbin»
bungen einzuleiten.

©ine Beteiligung an ber SHeffe ift befonberg für bie

©inführung neuer ©rgeugniffe oon größter Bebeutung.
'

®ie Slnmelbefrift läuft big 15. gebruar. ®a§
SJieffebureau ftellt 3ntereffenten gern ausführliche ®rucf»
fadhen gur Berfügung unb erteilt foftenlog jebe Slugfunft.

OmcMtdeac*. „.
f ©dhloffermeifter 3ofef 2Reger=SlmbühI in Suger*

ftarb am 14. Januar im Sitter oon 71 fahren, ©r
hat aug Weinen Slnfängen eine angesehene Bau» unb
Äunftfdfjlofferei begrünbet, bie oon feinem ©ot» bann
auggeftaltet unb heute tüdhtig »eitergeführt »irb.

f ©dhloffermeifter 3ol). Qatob ®ungent)aufer=@raf
in ©tffadh ftarb am 16. Januar im Sitter oon 78 Qahren.

f ©afuermeifier Bauöenbacher tu Unterfee* (Bern),
ein tüchtiger ©anbroerfgmeifter unb ©efcljäftgmann, ift
im Sitter oon 52 fahren geftorben.

t ©chreinermetfter fÇrang tpaoloufe! t* gangnau
(Zürich) ftarb nadh furger fdh»erer Jlranfheit im Sfltex
oon 45 fahren. .3
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Anzeichen für das Vorhandensein von Mißständen be-
stehen, statt, Schlafgängereien und Mafsenquartiere sollen
dagegen regelmäßig je nach Umständen auch zur Nacht-
zeit besichtigt werden.

Art. 12 weist dem Wohnungsinspektor die schöne
Aufgabe zu, Mißstände zunächst auf dem Wege der
Belehrung zu beseitigen zu suchen und erst wenn auf
diese Weise nichts zu erreichen ist, polizeilich einzu-
schreiten. Zum Schlüsse sind immerhin scharfe Bußen,
bis auf den Betrag von Fr. 30V für Uebertretungen
vorgesehen.

Die Stadt St. Gallen hat sich damit eine von fort-
schrittlichem und neuzeitlichem Geiste getragene Verord-
nung gegeben, die entschieden gute Früchte tragen wird,
handelt es sich doch im Grunde um nichts anderes, als
um die Fürsorge für die Gesundheit und Arbeitskrast
des Volkes, um das Wohlergehen der Familie, die
Urzelle des Staates. Auf diesem Gebiete kann nicht
leicht zu viel getan werden. (-r.)

verbsMmtt».
Die Geschäftsleitung der Kaufmännische« Mittel-

standSvereinigung der Schweiz (Gruppe Handel des
Schweizerischen Gewerbeverbandes) trat Montag den
14. Januar 1924, in Ölten zu einer Sitzung zusammen.
Neben Erledigung einer umfangreichen Traktandenliste
wurde beschlossen, auf Ende Februar oder Anfang März
eine Delegiertenkonferenz einzuberufen, anläßlich welcher
auch Angehörige des Großhandels und der Industrie
Zwecks Besprechung des Vorgehens zu einer engeren
Fühlungnahme eingeladen werden sollen.

Mtttellunguveze«.
Solothurn.-kantonale Industrie- und Gewerbeaus-

aellung in Ölte«. Die vereinigten Vorstände des Ge-
Werbevereins und des Handels- und Jndustrieoereins
» Ölten, welche unter dem Vorsitz des Herrn I. Niggli
Wen, beschlossen, von der beabsichtigten Gewerbeaus-
»ellung für das Jahr 1924 abzusehen und eine kanto-
^ale Industrie- und Gewerbeausstellung für
°»s Jahr 1926 in Aussicht zu nehmen. Das Unter-

nehmen soll soweit möglich eine vollständige Schau der
industriellen und gewerblichen Arbeit des Kantons Solo-
thurn zur Darstellung bringen. Um das zu erreichet
sollen mit dem kantonalen Handels- und Industrieller-
ein und dem kantonalen Gewerbeverein Beziehungen an-
geknüpft und die Vorarbeiten an die Hand genommen
werden. Im weitern wurde beschlossen, sich der Unter-
stützung der Regierung zu versichern.

ytwednvtt«.
Die Schweizer Mustermesse in Basel ist eine offi-

ziell anerkannte Institution, welche aus gemeinnütziger
Basis der Förderung des Absatzes schweizerischer Pro-
dukte dient.

Die Messe ist berufen, den Jnlandsabsatz in wirk-
samster Weise zu unterstützen. Anderseits soll sie auch
den Exportinteressen unserer Industrie und unseres Ge-
werbes dienen. Ein Hauptzweck besteht darin, bestehende
Geschäftsverbindungen zu erweitern und neue Verbin-
düngen einzuleiten.

Eine Beteiligung an der Messe ist besonders für die

Einführung neuer Erzeugnisse von größter Bedeutung.
Die Anmeldefrist läuft bis 15. Februar. Das
Messebureau stellt Interessenten gern ausführliche Druck-
fachen zur Verfügung und erteilt kostenlos jede Auskunft.

î Schlossermeister Josef Meyer-Ambühl in Luzern
starb am 14. Januar im Alter von 71 Jahren. Er
hat aus kleinen Anfängen eine angesehene Bau- und
Kunstschlosserei begründet, die von seinem Sohn dann
ausgestaltet und heute tüchtig weitergeführt wird.

-Z- Schlossermeister Joh. Jakob Gnnzenhauser-Graf
in Sissach starb am 16. Januar im Alter von 78 Jahren.

1° Hafnermeister Baudenbacher in Untersee« (Bern),
ein tüchtiger Handwerksmeister und Geschäftsmann, ist
im Alter von 52 Jahren gestorben.

î Schreinermeister Franz Pavlousek in Langnau
(Zürich) starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 45 Jahren.
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